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BEtRIEBLICHE GESUnDHEItSFöRDERUnG

Wohlbefinden mit Steuervorteil

VON TOBIAS GRAMBOW
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dienst und sozialversicherungs
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er begleitet Tarifverhandlungen 
und Verhandlungen über  
Betriebsvereinbarungen.
grambow@buse.de

Angesichts zunehmender Anforderung im beruflichen 
Alltag und der demografischen Entwicklung mit der 
damit einhergehenden Änderung der Altersstruktur 
in Unternehmen gewinnt die betriebliche 
Gesundheitsförderung steigende Bedeutung auch 
in der Sozialwirtschaft. Der Staat fördert diese 
Angebote durch steuerliche Maßnahmen.

Unternehmen der Sozialwirtschaft sind 
regelmäßig von Spenden und öffentli
chen Mitteln abhängig. Die finanziellen 
Spielräume für (zusätzliche) Leistungen 
an die oftmals sehr engagierten Mitar
beitenden sind daher naturgemäß oft 
gering. Hinzu kommen die Grenzen, 
die das Gemeinnützigkeitsrecht den 
Unternehmen im Hinblick auf die Mit
telverwendung setzt.

Umso mehr sollte an eine gezielte För
derung der Mitarbeitenden gedacht wer
den. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die 
Gesundheitsförderung der Kolleginnen 
und Kollegen. Ein gesunder Mitarbei
tender fühlt sich wohl, ist effizient und 
das Unternehmen spart sich Belastun
gen durch Entgeltfortzahlung im Krank
heitsfall.

Bis zu 500 Euro im Jahr steuerfrei

Zunehmend erkennen Unternehmen 
diese WinwinSituation und investie
ren in die Gesundheit ihrer Mitarbei
tenden. Der Gesetzgeber fördert diese 
Entwicklung. So sieht § 3 Nr. 34 Ein
kommensteuergesetz (EStG) für be
stimmte Leistungen des Arbeitgebers 
zur Verbesserung des allgemeinen Ge
sundheitszustands und der betrieblichen 
Gesundheitsförderung eine Lohnsteu
erfreiheit vor. Der Freibetrag liegt bei 
500, Euro im Kalenderjahr. Überstei
gen die kalenderjährlichen Leistungen 
des Arbeitgebers zur Gesundheitsförde
rung diesen Betrag, ist der übersteigen

de Teil grundsätzlich nicht steuerprivi
legiert. Soweit die Leistungen nach dem 
Einkommensteuergesetz lohnsteuerfrei 
sind, müssen keine Sozialversicherungs
beiträge abgeführt werden.

Die Steuerprivilegierung setzt weiter 
voraus, dass die Förderung zusätzlich 
zur bisherigen Vergütung gewährt wird. 
Der Mitarbeitende kann also nicht in 
den Genuss einer Steuerprivilegierung 
kommen, wenn der Förderung eine Kür
zung der bisherigen Vergütung voran
ging. Das Gesetz spricht ausdrücklich 
von »zusätzlich zum ohnehin geschulde
ten Arbeitslohn« erbrachten Leistungen.

Steuerprivilegierte Maßnahmen

Zudem muss es sich um Leistungen zur 
Verbesserung des allgemeinen Gesund
heitszustands und der betrieblichen Ge
sundheitsförderung (nachfolgend zur 
sprachlichen Vereinfachung insgesamt 
»Gesundheitsförderung« genannt) han
delt, die hinsichtlich Qualität, Zweckbin
dung und Zielgerichtetheit den Anforde
rungen der §§ 20 und 20a des SGB V ge
nügen. Diese Vorschriften regeln Leistun
gen der Krankenkassen zur Prävention 
und Selbsthilfe sowie zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung. Das schränkt den 
Kreis der in Betracht kommenden Maß
nahmen ein. Erfasst von der gesetzlichen 
Regelung sind beispielsweise:

■■ Angebote zur Verbesserung der Be
wegungsgewohnheiten der Mitar
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beitenden (z. B. Gymnastikkurse, 
gemeinsame Laufveranstaltungen, 
gemeinsamer Frühsport)

■■ Linderung oder Vorbeugung bei kör
perlichen Belastungen (z. B. Massa
gen, Rückenschule, Seminare zur 
Vermeidung von körperlichen Schä
den durch korrekte Sitzhaltung)

■■ Programme zur Stressbewältigung 
und BurnoutVorbeugung (z. B. 
Yoga und psychosoziale Programme)

■■ Förderung einer gesunden Ernährung 
(z. B. Seminare, Schulungen für Kü
chenpersonal, gemeinsame Kochkurse)

■■ Raucher und Alkoholentwöhnungs
programme

Größere Betriebe haben die (räumliche 
und finanzielle) Möglichkeit, Maß
nahmen der Gesundheitsförderung 
betrieblich zu organisieren. Bevor die 
Geschäftsführung oder der Vorstand 
nun aber bestimmte Leistungen ein
führen oder anbieten, empfiehlt es sich, 
zunächst eine sorgfältige Analyse des 
IstStandes im Unternehmen vorzuneh
men, beispielsweise Krankenstand, Un
fallgefahrenanalyse, Probleme der Mit
arbeitenden. Die positiven Ansätze der 
Gesundheitsförderung verpuffen, wenn 
sie an den tatsächlichen Bedürfnissen 
der Beschäftigten vorbei gehen. Eine 
enge Einbindung der Beschäftigten und 
des Betriebsrats ist daher unerlässlich.

Nach der Analyse des IstZustandes 
sollte ein Gesundheitskonzept erarbei
tet werden und über sinnvolle Maßnah
men entschieden werden. So kann das 
Unternehmen beispielsweise einen Trai
ner engagieren, der ein oder mehrmals 

in der Woche bestimmte Sportkurse 
mit den denjenigen Mitarbeitenden 
durchführt, die den ganzen Tag ihre 
Tätigkeiten im Sitzen oder in gebeugter 
Haltung bei Patienten oder Bewohnern 
verrichten müssen. Denkbar ist auch 
die Organisation betrieblicher Anti
StressSeminare und Gesprächs oder 
Therapiesitzungen zur Verarbeitung 
psychisch belastender Umstände (z. B. 
bei der Tätigkeit in einem Hospiz). 
Auch betriebliche Suchtentwöhnungs
programme können je nach Notwen
digkeit angeboten werden. Betriebe, die 
zwar die organisatorischen Kapazitäten 
für ein betriebliches Gesundheitsför
derungsprogramm, nicht aber über die 
räumlichen Ressourcen verfügen, kön
nen die geförderten Maßnahmen auch 
außerhalb des Betriebes stattfinden 
lassen, beispielsweise in Absprache mit 
einem benachbarten Sportverein oder 
einem Fitnesscenter.

Kleinere und mittlere Unterneh
men haben zwar oftmals vergleichbare 
Notwendigkeiten einer betrieblichen 
Gesundheitsförderung, werden aber 
regelmäßig den finanziellen und orga
nisatorischen Aufwand eines eigenen 
Programms nicht stemmen können. Das 
Einkommensteuergesetz sieht für solche 
Konstellationen die Übernahme oder Be
zuschussung für die Teilnahme an exter
nen Programmen der Gesundheitsförde
rung. In diesen Fällen bucht der Mitar
beiter ein Angebot für eigene Rechnung 
(z. B. Rückenschule). Hierbei können 
aber schnell die Grenzen der steuerlich 
anerkannten Maßnahmen der Gesund
heitsförderung überschritten werden. 
So genügt beispielsweise die Übernah
me der Beiträge zu einem Fitnesscenter 
oder Sportverein oder der Kosten für 
Saunabesuche den gesetzlichen Vorga
ben nicht. Erforderlich ist stets, dass 
es sich um gesundheitsfördernde Trai
ningsprogramme handeln; das kann ein 
bestimmter, gesundheitsfördernder Kurs 
sein, der vom Fitnesscenter oder einer 
Schwimmhalle angeboten wird.

Gesundheitsförderung 
durch Sachzuwendungen

Sind Maßnahmen, insbesondere Besu
che in Fitnesscentern etc. nicht nach § 3 
Nr. 34 EStG privilegiert, kann dennoch 
eine Lohnsteuerfreiheit vorliegen, ein
schließlich einer Sozialversicherungs
freiheit. Dem Arbeitgeber ist es gemäß 

§ 8 Abs. 2 S. 9 EStG gestattet, seinen 
Mitarbeitern steuerfreie Sachleistungen 
durch die Ausgabe von Gutscheinen zu
zuwenden.

Dabei ist jedoch zum einen sehr ge
nau darauf zu achten, dass die monat
liche Freigrenze von maximal 44,Euro 
nicht überschritten wird; anderenfalls 
ist die gesamte Leistung lohnsteuer und 
sozialversicherungspflichtig. Zum ande
ren muss der Arbeitgeber sicherstellen, 
dass die Mitarbeitenden ausschließlich 
einen Anspruch auf eine bestimmte 
Sachleistung haben; eine Auszahlung 
ohne Inanspruchnahme der Sachleis
tung darf nicht erfolgen, auch nicht 
ausnahmsweise.

Anders als bei der Gesundheitsför
derung gemäß § 3 Nr. 34 EStG können 
Arbeitgeber und Mitarbeiter steuerlich 
unproblematisch vereinbaren, dass sich 
die monatliche Vergütung um die künftig 
gewährten Sachleitungen reduziert. ■

So kann ein Beispiel für eine grundsätz
lich zulässige und praktikable Sach
leistung aussehen: Der Arbeitgeber 
gibt jedem Mitarbeitenden einen mo
natlichen Gutschein über 44, Euro für 
den Besuch eines Fitnesscenters seiner 
Wahl. Gegen Vorlage eines Belegs, dass 
der Mitarbeitende die Mitgliedsbeiträge 
des Fitnesscenters gezahlt hat und auch 
tatsächlich dort war (sonst wäre die Leis
tung im Hinblick auf eine Gesundheits
förderung recht sinnlos), erhält er diese 
bis zu einem Höchstbetrag von 44, Euro 
erstattet. Mitarbeiter, die von diesem 
Angebot keinen Gebrauch machen, er
halten keine Zahlung (in Anlehnung an 
BFH, Urteil vom 11.11.2010  VI R 41/10, 
DStRE 2011, 276).
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Inhalt: Die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen im Ausland („Gesundheitstourismus“) 
wird seit Jahren als Trend und Wachstumsfeld dargestellt. Das Inkrafttreten der EU-Richtlinie zur 
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung im April 2011 ist nur ein Beispiel für diese zunehmende 
Bedeutung von Auslandsbehandlungen. 
Gleichzeitig herrscht ein Mangel an empirischen Analysen über Patienten, die sich im Ausland medi-
zinisch haben behandeln lassen. Warum sind sie ins Ausland gefahren? Welche Behandlungen haben 
sie im Ausland durchführen lassen? Welche Kosten sind ihnen dabei entstanden – monetär und 
nicht-monetär in Form von Transaktionskosten? Wie kann die Qualität von Auslandsbehandlungen 
bewertet werden? 
Diese Fragen werden anhand empirischer Daten von über 6.000 deutschen Patienten, die sich im 
Ausland haben behandeln lassen, sowie anhand von über 300 internationalen Zahnpatienten in 
Budapest beantwortet.

Der Autor: Dr. Andreas Klar, geb. 1977, studierte Volkswirtschaftslehre in Hamburg sowie internatio-
nale Betriebswirtschaftslehre (MBA) in Budapest und Toronto. Gesundheitsökonomische Promotion 
2012 an der Universität Bayreuth. Seit 2001 international beratend tätig in den Bereichen Gesund-
heitswesen und Corporate Development.
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